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1. Begehren 

Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, dem Verein Le Bon Film (Stadtkino Ba-
sel/Landkino/Kinemathek) für die Jahre 2019–2022 folgende Ausgaben zu bewilligen. 

Betriebsbeitrag 2019–2022 1‘620‘000 Franken (405‘000 Franken p.a.) 

Bei den Beiträgen an den Verein Le Bon Film handelt es sich um eine Finanzhilfe gemäss § 3 
des Staatsbeitragsgesetzes vom 11. Dezember 2013 (SG 610.500). Die Finanzhilfe ist im 
Budget 2019 eingestellt. Rechtsgrundlage bilden die Paragraphen 1 und 4 des Kulturförderge-
setztes vom 21. Oktober 2009 (SG 494.300). 

2. Begründung 

2.1 Ausgangslage 

Der aktuelle Vertrag betreffend Ausrichtung einer Finanzhilfe in Form eines Betriebsbeitrags an 
den Verein Le Bon Film in der Höhe von insgesamt 1‘420‘000 Franken (355‘000 Franken p.a.) hat 
die Laufzeit 2015–2018 (GRB Nr. 14/50/09G vom 10. Dezember 2014). Der Verein Le Bon Film 
hat fristgerecht um Erneuerung des Staatsbeitragsverhältnisses für die Jahre 2019–2022 ersucht. 

2.2 Profil, Aufgaben und Leistungen des Vereins Le Bon Film 

2.2.1 Profil und Aufgaben 

Das Stadtkino Basel ist eine Initiative des Vereins Le Bon Film. Im Oktober 2016 konnte der ältes-
te noch aktive Filmclub der Schweiz seinen 85. Geburtstag feiern und dabei auf eine wechselvolle 
Geschichte zurückblicken: In den langen Jahren seines Wirkens hat der Verein die Basler Film-
landschaft entscheidend bereichert. Retrospektiven und Reihen zum aktuellen Filmschaffen wur-
den auf hohem ästhetischem Niveau und mit internationaler Ausstrahlung präsentiert und die 
wichtigsten Regisseure ihrer Zeit in die Vorstellungen des Le Bon Film geholt. 

2.2.2 Stadtkino Basel 

Das Stadtkino Basel zählt heute zu den vier wichtigsten Programmkinos der Schweiz (neben 
Filmpodium Zürich, Xenix Zürich und Cinémathèque in Lausanne). Es versteht Film als Kunstform 
und präsentiert in monatlich wechselnden Reihen deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft in 
den Werken zeitgenössischen Filmschaffens. Mit Retrospektiven und Hommagen werden Per-
sönlichkeiten aus der Filmgeschichte vorgestellt sowie innovative Werke aktueller Filmschaffen-
der und thematische Reihen präsentiert. Das Stadtkino Basel/Landkino präsentiert sein Pro-
gramm in einer monatlich erscheinenden Publikation, welche die gewählten Themen vertieft und 
kontextualisiert. Das Programm wird auch auf der Homepage www.stadtkinobasel.ch kommuni-
ziert, die ein wachsendes verleihorientiertes Bild- und Audioarchiv, das rund 1‘100 Filmkopien mit 
Werken der älteren und neueren Filmgeschichte enthält. Facebook und ein YouTube-Kanal rich-
ten sich vor allem an ein jüngeres Publikum. Das Programmangebot präsentiert sich umfangreich 
und vielfältig: Aktuell werden 300 Filme in rund 730 Vorstellungen gezeigt (zuzüglich 50 Vorstel-
lungen im Landkino), die jährlich rund 24’000 Zuschauende ins Kino locken. Sie setzen sich aus 
einem festen Stammpublikum und einer je nach Angebot wechselnden Laufkundschaft zusam-
men. Die Anzahl Mitglieder liegt bei rund 900. Das kompetent kuratierte Programm findet Beach-
tung. Dies belegen die stabil hohen Zuschauerzahlen in einem schwierigen Marktumfeld, aber 
auch zahlreiche Kooperationsangebote von Hochschulen und renommierten Basler Kulturinstitu-
tionen. Ein grosses, auch überregionales Presseecho sowie mehrere Auszeichnungen (Pro-
grammpreis der DEFA-Stiftung, Verleihung des französischen Kultur-Ehrenordens) und Einberu-
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fungen der Direktion in nationale und internationale Gremien sind zudem Zeichen einer Ausstrah-
lung, die über die Kantonsgrenzen hinausgeht. Mit Spezialveranstaltungen wie Vorträgen, Konfe-
renzen, Festivals oder musikalisch begleiteten Filmvorführungen prägen Stadt- und Landkino 
eine lebendige Basler Filmkultur. In Zeiten von Home-Cinema, Streamingplattformen und Virtual-
Reality-Angeboten wird diese Vermittlerfunktion als eine zentrale kulturelle Aufgabe des Stadtki-
nos Basel erachtet. 

2.2.3 Landkino 

Seit 2004 führt das Stadtkino Basel das Landkino in Liestal. Der diesbezügliche Leistungsauftrag 
von kulturelles.bl mit dem Stadtkino Basel war auf dem Hintergrund der Sparmassnahmen der 
Baselbieter Regierung 2016 um 50% reduziert worden und per Ende 2017 ganz ausgelaufen. Um 
die entstandene Lücke im Angebot aufzufangen, ist das Stadtkino Basel für die kommenden vier 
Jahre in den Dispositionsteil der Kulturvertragspauschale (KVP) aufgenommen worden und wird 
weiterhin Filmkultur auf dem Land präsentieren – neu an drei Orten. Dem Stadtkino Basel ist es 
gelungen, zusätzlich zum Sputnik in Liestal das Marabu in Gelterkinden und das Fachwerk in 
Allschwil als Spielstellen zu gewinnen. Mit Unterstützung des Stadtkinos Basel wurde der Verein 
Kino fürs Land gegründet, der künftig beim Stadtkino Basel die Leistungen für die Landschaft 
einkaufen wird. Im August 2017 nahm das Landkino in Liestal, Gelterkinden und Allschwil seinen 
Betrieb auf. 

2.2.4 Kinemathek 

Die Kinemathek (verleihorientiertes Archiv für filmhistorisch kompetente Spielstellen im In- und 
Ausland) Le Bon Film hat sich als wichtiges Betriebsfeld etabliert, das in idealer Synergie zum 
Kino operiert: Jeden Monat können zahlreiche Titel für das eigene Programm genutzt und 
dadurch Kosten gespart werden. Zugleich wertet der Aufstieg vom Programmkino zum Filmarchiv 
das Stadtkino Basel international auf: Es wird von Filmmuseen als Partner akzeptiert und erhält 
deren Raritäten im Tausch gegen die eigenen Kopien. Dank der Kopienschenkung zahlreicher 
Verleiher sind die Bestände des Archivs von 500 Werken auf 1‘100 attraktive Titel angestiegen. 
Das Archiv ist als Nachlassverwalterin für Basler Filmemacher im Gespräch. 

2.2.5 Bildrausch 

Mit Bildrausch – Filmfest Basel hat der Verein Le Bon Film 2011 ein Festival im Grenzbereich von 
Arthouse-Kino und Kunst gegründet. Inzwischen hat sich das Festival im Basler Kulturkalender 
etabliert und geniesst national und international einen hervorragenden Ruf. Es gelingt ihm jeweils, 
die Avantgarde des Autorenfilms nach Basel zu holen. Die Zuschauerzahlen steigen stetig und 
auch das Medienecho wird immer grösser. Es erweitert die Tätigkeit des Vereins Le Bon Film um 
den Aspekt der Avantgarde und begeistert dank seines Eventcharakters junge Menschen für an-
spruchsvolles Kino. Seit 2012 wird das Festival vom Verein Bildrausch verantwortet, durchgeführt 
wird es vom Verein Le Bon Film. Das Festival Bildrausch ist hier der Vollständigkeit halber er-
wähnt, die einzelnen Ausgaben werden unabhängig vom Staatsbeitrag an das Stadt-/Landkino 
über den Swisslos-Fonds finanziert. 

2.2.6 Trägerschaft, Organisation und Team 

Das Stadtkino Basel weist einen Headcount von insgesamt 305 Stellenprozenten aus. Es wird 
von der Direktorin Nicole Reinhard und dem stellvertretenden Direktor Beat Schneider geleitet. 
Weitere Personalressourcen umfassen die Öffentlichkeitsarbeit, Administration, Assistenz und 
Praktikumsstelle. Die Vorstandsmitglieder des Vereins Le Bon Film sind David Glauser, Isabel 
Heiniger, Catherine Reinau, Dominique Steg und Christoph Stratenwerth (kein Präsidium). Die 
Finanzierung und Organisation des jährlichen Festivals Bildrausch – Filmfest Basel ist davon un-
abhängig, wobei die kuratorische Gesamtleitung ebenfalls der Direktion des Stadtkinos Basel 
obliegt (Nicole Reinhard, Beat Schneider). 
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3. Aktuelle Staatsbeitragsperiode 

3.1 Finanzielle Situation 

Das Stadtkino Basel, das Landkino und die Kinemathek Le Bon Film haben gegenwärtig 
(Stand 2017) ein Jahresbudget von 990'000 Franken. Der Beitrag des Kantons Basel-Stadt liegt 
bei 355'000 Franken p.a.. Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt das Stadtkino Basel / Landki-
no mit einem Betrag von 65'000 Franken aus der Kulturvertragspauschale. Weitere 40'000 Fran-
ken werden durch den Einkauf der Vorstellungen des Vereins Kino fürs Land generiert. 

Eine Übersicht der vergangenen Jahresrechnungen präsentiert sich wie folgt: 

Saison Aufwand in Fr. Ertrag in Fr. Gewinn in Fr. Verlust in Fr. 

2014/15 936‘969.62 941‘325.26 5‘636.27  

2015/16 930‘488.32 933‘392.62 3‘646.43  

2016/17 905‘694.13 915‘711.49 10‘605.17  

Per 30. Juni 2017 belief sich das Eigenkapital auf 19‘887.87 Franken (Vorjahr 9‘282.70 Fran-
ken). Rückstellungen konnten keine gebildet werden. Die laufende Beitragsperiode war für die 
Institution geprägt von zwei Faktoren: die gleich bleibende Höhe der Staatsbeiträge des Kantons 
Basel-Stadt für die Staatsbeitragsperiode 2015 ff. sowie die Sparmassnahmen des Kantons Ba-
sel-Landschaft, die zum Auslaufen des Leistungsvertrages über die Führung des Landkinos führ-
te. Nachdem 2011 der Versuch, den Betrieb finanziell und strukturell zu stabilisieren, nicht so 
erfolgreich war, wie erhofft, hatte der Verein Le Bon Film beim Kanton Basel-Stadt für die 
Periode 2015 ff. jährliche Beiträge in der Höhe von 440'000 Franken beantragt. Diese setzen 
sich aus einer Erhöhung der Betriebsmittel um 85'000 Franken sowie der bereits für 2011 ff. 
geplanten Integration der Kinemathek in den Betrieb in der Höhe von 45'000 Franken zusam-
men. Aus finanzpolitischen Erwägungen konnte der Regierungsrat jedoch nur die Erhöhung um 
45'000 Franken für die Kinemathek unterstützen. Diese bedeutete de facto eine Erhaltung des 
Status quo, da sie die auslaufenden Beiträge aus dem Swisslos-Fonds an die Kinemathek er-
setzte. Um die Stabilität des Betriebs zu gewährleisten, setzte die Trägerschaft eine Reihe von 
Sparmassnahmen um: 

 Passive Verwaltung Kinemathek (Beschränkung Bestandespflege und Verleih auf Minimum 
ab Saison 2014/15, Aufhebung Stelle Archivleitung) 

  Kürzung Freitagnachmittagsvorstellungen während Sommerhalbjahr, Streichung der Frei-
tags-Nocturne, Verkürzung Spielzeit um eine Woche 

 Punktuelle flankierende Massnahmen (Reduktion von Stummfilmvorstellungen, Einsparun-
gen Programmheft). 

Die oben erwähnte Nichterneuerung des Leistungsauftrags über die Führung des Landkinos 
war indirekt auch problematisch für das Mutterhaus Stadtkino Basel, das mit Personal und 
Infrastruktur Dienstleistungen für das Landkino erbracht hat. In koordinierter Lösungsfindung 
zwischen den Kulturabteilungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft und dem Stadt-
kino Basel/Landkino wurde erreicht, dass das Projekt bis 2021 über die KVP weitergeführt wer-
den kann und sich finanziell im Rahmen des ausgelaufenen Leistungsauftrags bewegt (KVP 
65'000 Franken p.a.,  Einkauf Vorstellungen durch den Verein Kino fürs Land 40'000 Franken 
p.a.). 

Durch die erwähnten Einsparungen einerseits sowie die Gründung des Freundes- und Förderver-
eins La Belle Equipe und der daraus resultierenden Überbrückungshilfe von Stiftungen und vor 
allem eines privaten Mäzens in der Höhe von fast 300'000 Franken konnte der Betrieb aufrecht-
erhalten werden. Die vergleichsweise hohe Abhängigkeit von Stiftungen stuft die Trägerschaft als 
problematisch ein. Die Thematik der strukturell risikoreichen Abhängigkeit von Drittmitteln bleibt 
damit ein sich wiederholendes Thema für die Institution. 
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3.1.1 Kanton Basel-Landschaft, Kulturvertrag KVP 

Das Stadtkino Basel Landkino beziehungsweise die Trägerschaft Verein Le Bon Film erhält aktu-
ell im Rahmen der partnerschaftlichen Finanzierung von im Kanton Basel-Stadt domizilierten Kul-
turinstitutionen mit regionalem Angebot durch den Kanton Basel-Landschaft einen Beitrag in Hö-
he von 65‘000 Franken pro Jahr aus dem Dispositionsteil der Kulturvertragspauschale gemäss 
bestehendem Kulturvertrag. Aufgrund der Partnerschaftsvereinbarung zwischen den beiden Re-
gierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom Oktober 2015 und des gemein-
samen Beschlusses vom Juni 2018 ist sichergestellt, dass der Kulturvertrag (Vertrag zwischen 
den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die partnerschaftliche Finanzierung von im 
Kanton Basel-Stadt domizilierten Kulturinstitutionen mit regionalem Angebot, SG 494.100) seitens 
des Kantons Basel-Landschaft nicht vor Ende 2020 gekündigt werden darf, womit die Planungs-
sicherheit der von der Kündigung betroffenen Institutionen bis 31. Dezember 2021 gewährleistet 
ist. Für die Jahre 2019 bis 2021 ist ein Beitrag in Höhe von 65‘000 Franken p.a. aus dem Disposi-
tionsteil der Kulturvertragspauschale an das Stadtkino Basel/Landkino zugesichert (Abgeltung 
kultureller Zentrumsleistungen in Höhe von 40‘000 Franken zugunsten Stadtkino Basel und rund 
25‘000 Franken für spezifische Angebote im Kanton Basel-Landschaft „Landkino“). 

Im Juni 2018 haben die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft entschie-
den, die im Juni 2017 definierten Eckwerte für den künftigen Kulturvertrag teilweise zu überprü-
fen. Ein neuer Kulturvertrag, der die Abgeltung des Kantons Basel-Landschaft an den Kanton 
Basel-Stadt für Zentrumsleistungen im kulturellen Bereich regelt, ist aktuell in Verhandlung und 
soll voraussichtlich ab 1. Januar 2022 in Kraft treten. Primäres Ziel der beiden Regierungen ist 
dabei die Sicherung des Bestehens der von den Veränderungen betroffenen Institutionen. 

3.2 Entwicklung in der Laufzeit 2015–2018 

3.2.1 Leistungen der laufenden Staatsbeitragsperiode 

Der Verein Le Bon Film blickt auf eine erfolgreiche Staatsbeitragsperiode 2015–2018 zurück. Es 
ist ihm gelungen, seine Geschäftsfelder Stadtkino Basel/Landkino, Kinemathek Le Bon Film und 
Bildrausch – Filmfest Basel in einem anspruchsvollen Umfeld zu stärken und als Basler Kompe-
tenzzentrum für den Film mit internationaler Ausstrahlung weiter zu etablieren. 

3.2.2 Künstlerische Entwicklung Stadtkino Basel 

Das Stadtkino Basel kann entgegen der allgemeinen Tendenz im Kinobereich steigende Zu-
schauerzahlen ausweisen: Die Auslastung konnte in den ersten beiden Jahren der Berichtszeit 
mit 30,36% (2014/15) und 31,55% (2015/16) gegenüber der letzten Staatsbeitragsperiode weiter 
gesteigert werden, für 2016/17 ist mit 30% Auslastung ein leichter Rückgang zu verzeichnen. 
Dank seines Engagements hat es sich als eines der führenden Schweizer Filmkunsthäuser etab-
liert. Zahlreiche Programme entstanden in Kooperation mit Instituten der Universität Basel und 
haben unter anderem zum Ziel, junge Menschen an das Medium Film heranzuführen und ihre 
Bildkompetenz zu stärken. In der Berichtsperiode richtete das Stadtkino Basel als Kooperations-
partner des Instituts für Medienwissenschaften drei viel beachtete internationale Tagungen aus. 
Im Rahmen eines Education Projects wurden an zwei Tagen Filmarbeiten von Schülerinnen und 
Schülern der Fachmaturitätsschule präsentiert, und zwei studentische Filmclubs konnten dafür 
gewonnen werden, ihre Filmabende im Stadtkino Basel durchzuführen. Das Stadtkino Basel 
macht sich auch für das Basler Filmschaffen stark. Es präsentiert nicht nur immer wieder Arbeiten 
von Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, sondern lädt in 
Kooperation mit Balimage seit 2016 Filmschaffende zum monatlichen Basler Filmtreff und Aus-
tausch in die Bar des Stadtkinos ein. 
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4. Antrag und Weiterführung der Staatsbeitragsperiode 

4.1 Antrag der Trägerschaft um Erhöhung des Staatsbeitrages 

Der Staatsbeitrag an den Verein Le Bon Film soll grundsätzlich wie bisher für die nächsten vier 
Jahre (2019–2022) weitergeführt werden. Zudem hat die Trägerschaft einen Erhöhungsantrag 
von 125‘000 Franken p.a. an den Kanton Basel-Stadt gestellt. Übergeordnetes Ziel der Träger-
schaft war eine Bereinigung der strukturellen Abhängigkeit von Drittmitteln, eine Anpassung von 
Lohnkosten für das Personal und ansonsten die Stabilisierung der Leistungen auf dem bestehen-
den Niveau. Im Folgenden sind die einzelnen Elemente und Begründungen für die Erhö-
hungsanträge der Trägerschaft von total 125‘000 Franken p.a. kurz zusammengefasst. 

4.1.1 Personalaufwand 50‘000 Franken p.a. 

Die strukturell problematische Abhängigkeit von volatilen Drittmitteln soll beseitigt, die Stellenpro-
zente an die Erfordernisse des Betriebes und den Kulturauftrag angepasst und die Löhne ange-
messen erhöht werden. Der Lohn der Direktorin und des stellvertretenden Direktors soll insge-
samt um 12'000 Franken p.a. angehoben werden. Die Stellenprozente der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Assistenz sollen insgesamt um 40% respektive um 21'000 Franken erhöht werden. Für 
die Überstunden von Operateuren und Foyerleitung sollen weitere 4’000 Franken zur Verfügung 
gestellt werden. Für Lohnerhöhungen bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Assistenz und der Admi-
nistration sowie bei den Operateuren gibt es einen Mehrbedarf in Höhe von 7‘000 Franken. Die 
entsprechenden Lohnnebenkosten belaufen sich auf rund 6'000 Franken. Im Bereich Personal 
seien daher zusätzliche Mittel in der Höhe von 50’000 Franken p.a. notwendig. 

Tabellarische Darstellung Mehrbedarf Lohnkosten Stadtkino Basel 2019 ff. 

Bezeichnung Franken p.a.  

Lohn Direktion 12‘000 

Erhöhung Stellenprozente Öffentlichkeitsarbeit und Assistenz, total 40% 21‘000 

Lohnerhöhungen bei Öffentlichkeitsarbeit, Assistenz, Administration, Operateure   7‘000 

Lohnnebenkosten    6‘000 

Abgeltung Überstunden Operateure und Foyerleitung   4‘000 

Total 50‘000 

4.1.2 Steigende Preise 10‘000 Franken p.a. 

Der Kostendruck auf den Betrieb des Stadtkinos Basel werde jährlich grösser. Während die Prei-
se für den Unterhalt der Infrastruktur, Hard- und Software etc. steigen, blieb der Budgetrahmen 
des Stadtkinos Basel bis anhin praktisch konstant. Dieser Spielraum sollte um 10'000 Franken 
p.a. erweitert werden. 

4.1.3 Werbung und Visibilität 10‘000 Franken p.a. 

Das Stadtkino Basel soll sein attraktives Angebot der Basler Bevölkerung auf angemessene Wei-
se kommunizieren und auch einzelne Reihen und Sonderveranstaltungen bewerben können. Die 
Visibilität soll über den unmittelbaren Standort ausgeweitet und in die Stadt hineingetragen wer-
den. Marketingaktionen zur Publikumsgewinnung und Mitgliederbindung seien erforderlich und 
dafür Mittel in der Höhe von 10’000 Franken p.a. nötig. 

4.1.4 Spezialanlässe im Kino 5‘000 Franken p.a. 

Aufgrund der geänderten Anforderungen an einen modernen Kinobetrieb in den letzten Jahren 
gewinnen Events und Gäste an Bedeutung, um das Kino als lebendigen Ort und Alternative zu 
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Home-Cinema und Streaming-Diensten attraktiv zu gestalten. Dafür seien zusätzliche Mittel in 
der Höhe von 5‘000 Franken p.a. notwendig, um den Betrieb adäquat führen zu können. 

4.1.5 Aktivierung der Kinemathek Le Bon Film 10‘000 Franken p.a. 

Der Filmbestand der Kinemathek Le Bon Film solle wieder gepflegt und punktuell beworben wer-
den. Dazu seien pro Jahr zusätzlich mindestens 300 Arbeitsstunden respektive 10'000 Franken 
nötig. 

4.1.6 Reduzierung der Stiftungsbeiträge auf nachhaltigem Niveau 40‘000 Franken p.a. 

Stiftungsgelder und Drittmittel in der Höhe von bis zu 100'000 Franken, wie sie in den letzten Jah-
ren erfolgreich akquiriert werden konnten, seien nicht konstant aufrecht zu erhalten. Deshalb sol-
len Drittmittel und Stiftungsgelder künftig mit hohen, aber realistischen 60'000 Franken budgetiert 
werden. Zur Kompensation dieser Mittel wurde um einen zusätzlichen kantonalen Beitrag in der 
Höhe von 40'000 Franken ersucht. 

Um die vereinbarten kulturellen Leistungen auch in Zukunft erbringen und seine Betriebsfelder 
angemessen und nachhaltig führen zu können, ersuchte der Verein Le Bon Film zusammenfas-
send für die kommende Staatsbeitragsperiode 2019 ff. vom Kanton Basel-Stadt einen Staatsbei-
trag von insgesamt 480'000 Franken p.a.. Dies bedeutete eine Erhöhung der bisherigen Staats-
beiträge gegenüber der Vorperiode um 125‘000 Franken p.a.. 

4.2 Stellungnahme und Antrag des Regierungsrates 

Von der öffentlichen Hand mitunterstützte Kinos bestehen seit gut 35 Jahren; in der Schweiz 
machten Zürich und Lausanne den Anfang. Mit der Eröffnung des Stadtkinos im September 1998 
hat Basel dieses Angebot vergleichsweise spät aufgebaut. Bis vor wenigen Jahren waren sich 
diese Kinos vom Programmkonzept und ihren Zielen her sehr ähnlich. Der zunehmende finanziel-
le Druck und sinkende Zuschauerzahlen haben jedoch dazu geführt, dass verschiedene Häuser 
ihren Museumsanspruch aufgegeben haben und zu einer Art „Arthouse Plus“ geworden sind, d.h. 
zu einem Premierenkino, das monatlich zusätzlich eine kleine filmhistorische Reihe präsentiert. 
Neben dem Stadtkino Basel haben nur noch das Filmpodium und das Kino Xenix in Zürich sowie 
die Cinémathèque Suisse in Lausanne den Auftrag, sich mit der Kunstform Film vertieft und in 
umfangreichen Programmen zu widmen. Umso wichtiger ist es, aus kulturpolitischer Perspektive, 
das Stadtkino Basel als Kompetenzzentrum und Museum für Menschen, die sich privat oder be-
ruflich mit dem Medium Film auseinandersetzen wollen, zu stärken. Dies nicht zuletzt auch ange-
sichts der 2016 neu lancierten Filmförderung der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft, welche die Bedeutung der Sparte Film für den Standort Basel bekräftigt. Das Stadtki-
no Basel/Landkino soll deshalb weiterhin als qualitativ hochstehendes Zentrum für Filmkultur 
adäquat unterstützt und stabil gefördert werden. 

Das Gesuch der Trägerschaft erläutert ausführlich die gewünschten Erhöhungsbeiträge. Insbe-
sondere im Bereich Personal/Technik sind diese grundsätzlich schlüssig und massvoll begründet. 
Die Löhne im Stadtkino Basel sind sowohl im Branchenvergleich als auch im Quervergleich zu 
ähnlichen Kulturinstitutionen in Basel tief gehalten. Im Zuge der Sparanstrengungen wurden seit 
Jahren keine Lohnanpassungen oder ein Teuerungsausgleich gewährt, gleichzeitig hat das 
Stadtkino Basel mit vergleichsweise wenig Personalressourcen einen beeindruckenden Output 
(Ausstrahlung lokal und regional konstant bis steigend, mit Bildrausch sehr erfolgreiches Festival 
mit internationaler Ausstrahlung, Ausbau Vernetzung Institutionen / Universität, Aufbau Kinema-
thek etc.). Dieses Missverhältnis soll angepasst werden. 

Was hingegen nicht überzeugt, ist das Argument einer Reduktion der Abhängigkeit von Drittmit-
teln. Es ist aus Sicht des Regierungsrates nicht Aufgabe des Kantons Basel-Stadt, potenziell 
volatile Stiftungsbeiträge vorauseilend zu kompensieren. Weiter werden wegen strikten kulturpoli-
tischen Priorisierungen für das Budgetjahr 2019 ff. auch die Argumente Kostendruck, Visibilität, 
Relaunch Kinemathek sowie Spezialanlässe Kino vom Regierungsrat nicht als prioritär beurteilt. 
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Aus diesen Gründen unterstützt der Regierungsrat eine Erhöhung des Beitrages an das Stadtki-
no Basel um 50’000 Franken p.a., um dem berechtigten Anspruch auf Anpassung der Personal- 
und Lohnkosten entgegenzukommen. Damit wird dem Gesuch der Trägerschaft in substanzieller 
Weise entgegengekommen und wird aus Sicht des Regierungsrates eine für das Publikum nach-
haltige und attraktive Weiterführung des Angebots des Stadtkinos Basel/Landkino mit dem Fokus 
Auseinandersetzung mit historischer und zeitgenössischer Filmkultur ermöglicht.  

Nach rechtskräftigem Beschluss der zuständigen politischen Gremien über den neuen Kulturver-
trag ab 2022 zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt wird gegebenenfalls 
eine Neubeurteilung der Höhe des Staatsbeitrags des Kantons Basel-Stadt für das Jahr 2022 
notwendig werden. 

 

4.3 Künftige Staatsbeitragsperiode 

Der Staatsbeitrag soll wie bisher für vier Jahre von 2019–2022 ausgerichtet werden. Dies gibt der 
Trägerschaft die notwendige Planungssicherheit und ermöglicht dem Kanton, zu gegebener Zeit 
den Staatsbeitrag erneut zu prüfen. 

Die Trägerschaft bekennt sich zum Verhandlungsergebnis, die Details werden auf Basis des bis-
herigen Leistungsauftrags ohne relevante Einbussen im Staatsbeitragsvertrag geregelt. Als mög-
liche Konsequenzen der teilweise gewährten Erhöhung für die Staatsbeitragsperiode 2019–2022 
seien folgende Punkte erwähnt: 

- Auf der Ertragsseite werden Stiftungsgelder neu auf 105‘000 Franken p.a. angehoben (siehe 
Musterbudget); 

- Verbleib der Visibilität auf dem heutigen Stand (Programmheft, Website, Presse), mögliches 
Risiko Zuschauerschwund; 

- Spezialanlässe sind im engeren Budgetrahmen als bisher durchzuführen, grössere Abhängig-
keit von Dritten, möglicher Verlust an Attraktivität und Ausstrahlung; 

- Erneute Reduktion von Verleih und Bestandespflege Kinemathek auf ein Minimum, möglicher 
Verlust an Renommee im Filmverleih-Geschäft. 

Im Grundsatz soll jedoch der bisherige Leistungsumfang beibehalten werden und ist die Träger-
schaft bemüht, weiterhin ein attraktives und qualitativ hochstehendes Angebot bereitzuhalten im 
Sinn des vorliegenden Berichts (siehe Kapitel 2.2). 

4.4 Musterbudget 2019 ff. 

Im aktualisierten Budget für die Jahre 2019–2022 machen die Beiträge der öffentlichen Hand 
(Kanton Basel Stadt, Kulturvertragspauschale) rund 45% des Ertrags aus. Die rund 55% der übri-
gen generierten Einnahmen setzen sich zusammen aus Billetverkauf (15%), Ertrag aus Kinema-
thek, Foyerbetrieb, Werbung (6%), Beiträge Dritter und privater Stiftungen (15%), Mitgliederbei-
trägen (rund 10%) sowie Vermietungen und diversen Einnahmen (rund 9%). Auf der 
Aufwandseite macht der Personalaufwand mit rund 50% den grössten Posten aus, gefolgt vom 
Kino-Betriebsaufwand (rund 22%), dem allgemeinen Administrationsaufwand (v.a. Mietkosten, 
14%), den Kosten für Werbung und Information (12%) sowie den Kosten für die Kinemathek und 
Diverses (Rückstellungen, Abschreibungen, Reserve) von 2%. Damit bewegt sich das Budget im 
bisherigen Rahmen unter Berücksichtigung der gewährten Erhöhung des Staatsbeitrages für 
Personalkosten. Für Details vgl. Beilage 5. 

5. Teuerungsausgleich 

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen hat das Stadtkino Basel keinen Anspruch auf ei-
nen Teuerungsausgleich gemäss § 12 des Staatsbeitragsgesetzes. 
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6. Beurteilung gemäss § 3 des Staatsbeitagsgesetzes 

Öffentliches Interesse des Kantons an der erbrachten Leistung (§ 3 Abs. 2 lit. a Staatsbei-
tragsgesetz): 

Das Stadtkino Basel als kommunale Filmspielstelle ist die notwendige Ergänzung zum kommer-
ziellen Filmangebot in der Stadt Basel. Als Spielstelle mit kultureller Ausrichtung fördert sie eine 
ästhetische, inhaltlich kritische und differenzierte Betrachtungsweise zu den kommerziellen Spiel-
stellen mit ihrem eher zur Vereinheitlichung neigenden Angebot. Der Nachweis eines öffentlichen 
Interesses des Kantons zur Erfüllung dieser Aufgaben ist somit erbracht. 

Nachweis, dass die Leistung ohne Finanzhilfe nicht hinreichend erfüllt werden kann (§ 3 
Abs. 2 lit. b Staatsbeitragsgesetz): 

Ohne staatliche Unterstützung ist der Betrieb eines öffentlichen, nicht-kommerziellen Kinos nicht 
möglich. Dies belegt zum einen die Jahresrechnung beziehungsweise das Budget des Stadtkinos 
Basel, zum andern der Vergleich mit anderen nicht-kommerziellen Spielstellen in der Schweiz 
(das Filmpodium Zürich wird zu 100% von der Stadt Zürich getragen, die Cinémathèque in 
Lausanne wird zum grossen Teil von der öffentlichen Hand getragen). 

Zumutbare Eigenleistung und Nutzung der übrigen Finanzierungsmöglichkeiten durch den 
Staatsbeitragsempfänger (§ 3 Abs. 2 lit. c Staatsbeitragsgesetz): 

Mit einem budgetierten Eigenfinanzierungsgrad von rund 55% hat das Stadtkino einen über-
durchschnittlich hohen Anteil an Eigenleistungen durch Billettverkäufe, Mitgliederbeiträge, Wer-
beeinahmen und Beiträge Dritter. Es wird also eine angemessene Eigenleistung erbracht und die 
Ertragsmöglichkeiten werden durch den Staatsbeitragsempfänger genutzt. 

Sachgerechte und kostengünstige Leistungserbringung (§ 3 Abs. 2 lit. d Staatsbeitragsge-
setz): 

Dem Stadtkino Basel gelingt es, ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und unterhaltendes 
Programm für ein breit gefächertes Publikum anzubieten. Die Publikumszahlen haben sich seit 
dem Betrieb des eigenen Saales auf 20'000–26'000 Besuchende p.a. (Saison 2016/17: 23‘901) 
eingependelt. Die Anerkennung durch andere Kulturinstitutionen wird durch die Zusammenarbeit 
mit renommierten Exponenten wie der Fondation Beyeler, Art Basel, Kunsthalle usw. belegt. Als 
Anerkennung für seine wertvolle Arbeit erhielt das Stadtkino im Jahr 2003 den Kulturpreis der 
Stadt Basel. Die sachgerechte Erfüllung der Aufgabe ist somit gegeben. 

7. Formelle Prüfungen und Regulierungsfolgenabschätzung 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 

Eine Regulierungsfolgenabschätzung ist nicht erforderlich. 

8. Antrag an den Grossen Rat 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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Beilagen 

1. Entwurf Grossratsbeschluss 
2. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2014/2015 
3. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2015/2016 
4. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2016/2017 
5. Musterbudget 2019–2022 
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Grossratsbeschluss 
 

Ratschlag betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Ver-
ein Le Bon Film für die Jahre 2019–2022 
 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Für den Verein Le Bon Film werden Ausgaben von Fr. 1‘620‘000 (Fr. 405‘000 p.a.) für 
die Jahre 2019–2022 bewilligt. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum. 



SCHR GR RA Verein Le Bon Film
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